
Gemeindeversammlung
vom 28. Mai 2024

Beleuchtender Bericht
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Oetwil an der Limmat werden hiermit 
zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 
Dienstag, 28. Mai 2024, 20.00 Uhr in der 
Gemeindescheune an der Schmittengasse 3 eingeladen.
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Amtliche Publikation der Einladung
Die formell massgebende Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgte am 25. April 2024 mittels Publikation im 
amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Oetwil an der Limmat.

Akteneinsicht
Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. Gedruckte 
Exemplare dieses Beleuchtenden Berichtes können, solange vorrätig, bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
In elektronischer Form ist der Beleuchtende Bericht auf der Website (www.oetwil-limmat.ch) aufgeschaltet.

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oetwil an der Limmat wohnhaften 
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung
Die nachträgliche Urnenabstimmung ist gemäss Art. 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung Oetwil an der Limmat resp. 
gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes beim Geschäft 1 (Jahresrechnung 2023) ausgeschlossen

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der Gemeindevorsteherschaft späte-
stens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Allfällige Anfragen beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In 
der Gemeindeversammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann 
zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Protokoll
Der Gemeindeschreiber trägt die Ergebnisse der Verhandlungen in das Gemeindeversammlungsprotokoll ein 
(Beschlussprotokoll). Das Protokoll steht den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsichtnahme offen.

Rechtsmittel
Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat 
Dietikon wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich 
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)) 
und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie 
Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 
1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)). Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen
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Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Tel. 	 044 749 33 66

www.oetwil-limmat.ch
gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch


